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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1957

Norm

ABGB §1487

ZPO §258

ZPO §496 Abs2

Rechtssatz

Eine Einrede kann, sobald Verjährung eingetreten ist, nicht mehr geltend gemacht werden, auch wenn infolge

Aufhebung des Urteiles in erster Instanz neuerlich verhandelt werden muß.

Entscheidungstexte

7 Ob 2/57
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